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RS UVS Kärnten 1997/10/21 KUVS-
805-806/4/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1997

Rechtssatz

Unter der "Verwendung" eines Kraftfahrzeuges auf Straßen ist die Handlung zu verstehen, durch die das Fahrzeug auf

der Straße in Betrieb genommen, gelenkt und auch abgestellt wird (VwGH 6.6.1977). Das Lenken eines Kraftfahrzeuges

im Sinne des § 64 Abs 1 KFG setzt nicht die Inbetriebnahme des Kraftfahrzeuges voraus, sondern fällt auch das

Schieben des Kraftfahrzeuges darunter (VwGH 25.1.1984, Zl 83/03/0112).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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